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Sennwald: Heute neue Verhandlungsrunde in Vaduz 
Entscheid über Rauchgaswaschanlage tritt in die wichtigste Phase 
Heute treffen in Vaduz die Dele
gationen Liechtensteins und des 
Kantons St. Gallen zu einer neuen 
Runde der Sennwald-Gespräche zu
sammen. Es geht dabei einmal mehr 
darum, den Kanton St. Gallen zu 
verpflichten, der Raffinerie Rhein
tal AG den Einbau einer Rauchgas
waschanlage vorzuschreiben. — 
Unser Land wird bei den Gesprä
chen durch Regierungschef Dr. 
Walter Kieber, Regierungschef-
Stellvertreter Hans Brunhart, Re
gierungsrat Dr. Georg Malin sowie 
durch eine Reihe von Experten ver
treten sein. 

Das Thema Sennwald tauchte vor  
mehr als zwei Jahren zum ersten 
Mal in der liechtensteinischen 
Presse auf. Am 30. Mai 1972 melde
te das «Volksblatt», in Sennwald sei 
eine Oeldestillationsanlage geplant, 
die jährlich 14 000 Tonnen Oel ver
brennen würde und damit die glei
che Umweltbelastung darstelle wie 
der Hausbrand einer Stadt mit 
75 000 Einwohnern. Nachdem die 
damalige Regierung auf diese 
Nachricht nur zögernd reagierte, 
reichte Dr. Ernst Büchel in der 
Landtagssitzung vom 6. Juli 1972 
eine von allen Unterländer Abge
ordneten unterzeichnete dringliche 
Interpellation ein, in der diese Re
gierungschef Dr. A. Hilbe anfrag
ten, ob sich die Regierung genü
gend über das Sennwald-Projekt 
habe informieren lassen, ob sie die  
Unterlagen durch neutrale Exper
ten habe prüfen lassen und ob sie in 
der Lage sei, die Bevölkerung des 
Unterlandes vor SOa-Schädigungen 

zu schützen. Im weitern wurde die 
Regierung aufgefordert, mit dem 
Bundesrat und der St. Galler Kan
tonsregierung in Verhandlungen 
einzutreten. 

Opposition formiert sich 
Dazu allerdings schien es schon 
vier Tage nachher zu spät. Am 
10. Juli nämlich gab der Bundesrat 
der «Oeleodotto del Rheno» die Be
willigung zum Bau einer Zweig
leitung von der bestehenden 
Pipeline nach Sennwald. Damit war 

Sennwald als Stein des Anstosses: 
Unser Bild zeigt rechts die Destil-
lationsanlage u n d u n k s  das. dazu
gehörige Tanklager. Ob der Kamin 
mit einer Rauchgaswaschanlage ver
sehen werden soll, darüber wird 
heute in Vaduz verhandelt. 

(Foto: Xaver Jehle) 

der Bau der Oeldestillationsanlage 
präjudiziert. Im Unterland reagierte 
man rasch: An einer Sitzung aller 
Unterländer Landtagsabgeordneten 
und Gemeindevorsteher wurde be

schlossen, alles zu unternehmen, 
um dem Bau der Anlage 
entgegenzutreten. Als erstes sollte 
die Bevölkerung in einer Gross
kundgebung über  die zu erwarten
de Gefahr orientiert werden. 

Diese Kundgebung fand am 
21. Juli 1972 im Gemeindesaal 
Eschen statt und wurde zur ersten, 
eindrucksvollen Demonstration der 
liechtensteinischen Opposition ge
gen das Sennwald-Projekt. Die Ver
treter der Raffinerie Rheintal AG 
vermochten die Bedenken nicht zu 

Mehr Ordnung im Subventionswesen 
Regierung erlässt neue Ausführungsvorschriften zum Subventionsreglement 
Gemeinden, die im nächsten Jahr  
ein Bauprojekt zu realisieren ge
denken und dafür Landessubventio
nen in Anspruch nehmen wollen, 
haben ihr Vorhaben bis spätestens 
am 15. Oktober dieses Jahres bei 
der Regierung anzumelden. Dies ist 
wohl die entscheidendste Auswir
kung der neuen Ausführungsvor
schriften zum Subventionsregle
ment, die die Regierung in ihrer Sit
zung vom 13. August («Volksblatt» 
vom 17. August) erlassen hat. 

Die Voranmeldung soll nach die
sen neuen Vorschriften zur Regel 
werden und der Regierung einen 
Ueberblick über die zu erwartenden 
Ausgaben gestatten. Die angemel
deten Subventionsbegehren werden 
im Rahmen der jeweils für Subven
tionen vorhandenen Haushaltmittel 
in den Landesvoranschlag aufge
nommen. Dadurch kann der Voran
schlag besser den Realitäten ange-
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passt werden, als dies bisher der 
Fall war. 

Um die Gewähr zu erhalten, dass 
im öffentlichen Bauwesen nicht 
überbordet wird, hat die Regierung 
auch Entscheidungskriterien über 
die Subventionswürdigkeit aufge
stellt. Sie richten sich nach der 

Normgerechtigkeit, nach der Not
wendigkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit des entsprechen
den Projekts. Ausserdem erlässt die 
Regierung für subventionierte 
Hoch- und Tiefbauten technische 
Normen. Projekte, die die Orts- und 
Landesplanung berühren, haben 

Bauprojekte der Gemeinden mUssen In Zukunft der Regierung bis zuni 
15. Oktober des Vorjahres angemeldet werden. Damit soll eine bessere 
Uebersicht über die zu erwartenden Ausgaben erreicht werden. Unser 
Bild zeigt eine Baustelle des Abwasserzweckverbandes Liechtensteiner 
Unterland In Mauren. (Archivbild) 

ausserdem den orts- und landespla-
nerischen Richtlinien zu entspre
chen, damit sie subventionswürdig 
befunden werden. Ausserdem sol
len die Gemeinden verpflichtet 
werden, die Arbeiten zügig abzu
wickeln. Wird die Arbeit unbegrün
det verzögert, müssen die Gemein
den für die dadurch entstehenden 
Teuerungszuschläge selbst aufkom
men. Ebenfalls werden Nachtrags
gesuche abgelehnt, wenn . die 
Kostenüberschreitung auf fehler
hafte Planung, mangelnde Baufüh
rung und Kontrolle, fahrlässige 
Vergabe oder Arbeitsabwicklung 
oder ähnliches zurückzuführen ist. 

Die neuen Ausführungsvorschrif 
ten sind Teil des Neun-Punkte-Pro-
gramms zur Wiederherstellung des 
Haushaltgleichgewichtes, das der 
Regierungschef dem Landtag am 
11. Juli vorgelegt hat. Damals hat  er 
in seiner Stellungnahme zur Fi
nanzlage des Landes angekündigt, 
dass die Regierung beabsichtigte, 
das Subventionswesen neu zu re
geln und zu straffen. 

Die Gemeinden werden nun also 
stärker an  die Kandare genommen. 
Doch sollen die neuen Vorschriften 
keine Schikane der Gemeinden 
sein, sondern eine verbesserte Zu
sammenarbeit zwischen Kommunal-
und Landesbehörden ermöglichen. 
Gemeinden und Land werden nun 
gezwungen, sich über kommende 
Aufgaben rechtzeitig Rechenschaft 
zu geben. 

zerstreuen, dass nicht dereinst aus 
der Oeldestillationsanlage eine voll 
ausgebaute Raffinerie würde. Um 
dieser Gefahr zu begegnen forderte 
die Versammlung die Regierung 
auf, mit dem Kanton St. Gallen in 
Verhandlungen einzutreten. 

Sondersitzung des Landtages 
Eine Woche nach der machtvollen 
Demonstration der Bevölkerung in 
Eschen trat auch der Landtag zu 
einer Sondersitzung zusammen und 
forderte Regierungschef Dr. Alfred 
Hilbe zum Handeln auf. «In Anbe-
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Fragen zur 
Wieder
Einbürgerung 
in unserer gestrigen Ausgabe haben 
wir uns anerboten, den (zukünftigen) 
Mitbürgerinnen, die durch die Ver
wirklichung d e s  Postulats «Liechten
steinerin bleiben» wieder ins liech
tensteinische Landes- und Gemein
debürgerrecht aufgenommen wer
den können, alle im Rahmen ihrer 
Wiedereinbürgerung auftauchenden 
Fragen zu beantworten. Bereits ha
ben uns  einige Anrufe erreicht. Die 
Fragen, die uns dabei gestellt wur
den, scheinen uns zum Teil auch für 
andere Bewerberinnen aktuell zu 
sein. Im Zuge einer möglichst um
fassenden Information drucken wir 
s ie  deshalb in den nächsten Tagen 
an dijeser Stelle ab. 

* 

Ich h a b e  s c h o n  im J a h r e  1938 
e inen  S c h w e i z e r  gehei ra te t .  Ist e i n e  
Wiedere inbürgerung  n o c h  möglich,  
o d e r  liegt me ine  Heirat s c h o n  zu  
weit  z u r ü c k ?  

Die Wiedereinbürgerung ist 
selbstverständlich möglich. Wie 
lange ihre Heirat zurückliegt, spielt 
dabei keine Rolle. 

* 

Ich w u r d e  a l s  "lOjähriges Kind in 
Liechtenste in  e ingebürger t ,  h a b e  
a b e r  d i e  S taa t sbürge r scha f t  d u r c h  
m e i n e  Heira t  mit e inem Aus länder  
ver loren.  Kann ich nun w iede r  Liech
tens te iner in  w e r d e n ?  

Im Rahmen des  Postulats «Liech
tensteinerin bleiben» nicht. Zwar 
können in Zukunft alle Liechtenstei
nerinnen ihre Staatsbürgerschaft 
beibehalten, für die Rückbürgerung 
bereits Verheirateter aber werden 
nur gebürtige Liechtensteinerinnen 
zugelassen. Es bleibt Ihnen aber 
immer noch der Weg über das  
normale Einbürgerungsverfahren of
fen. 
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